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Graz, 20. Oktober 2016 

 

Stadtteilentwicklung Reininghaus – Quartier 7 (GSt. Nr. 665/1) 

Vereinbarung über die Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen 

 

 

Ausgangssituation 

Zur zukünftigen Entwicklung des neuen Grazer Stadtteils Graz-Reininghaus hat am  

25. Februar 2010 der Gemeinderat einstimmig den Rahmenplan Graz – Reininghaus 

beschlossen. Mit diesem Rahmenplan soll die Entwicklung dieses Stadtteils zu einem 

zukunftsfähigen, urbanen und energieoptimierten Stadtteil mit höchster Lebensqualität 

ermöglicht werden. Das gesamte im Südwesten der Stadt gelegene Planungsgebiet weist 

eine Größe von ca. 100 ha auf und ist ca. 1,8 km von der Altstadt entfernt. Es bietet bei einer 

urbanen, gemischten Nutzung sowie aufgrund seiner zentralen Lage ein langfristiges 

Entwicklungspotenzial für 12.000 bis 15.000 BewohnerInnen bzw. BenutzerInnen. Das 

Stadtentwicklungsgebiet Reininghaus ist Teil des Smart City-Zielgebietes Graz Mitte, in 

welchem die Entwicklung und Umsetzung von zukunftsfähigen Technologien in den 

Bereichen Mobilität, Energie und Gebäudetechnologien durch nationale bzw. EU-

Fördermittel schwerpunktmäßig ermöglicht werden soll. Diese Entwicklungen werden durch 

einen BürgerInnenbeteiligungsprozess begleitet, wobei unterschiedliche Akteure in die 

Projektentwicklung eingebunden werden.  
 

Der Rahmenplan legt die Bauflächen, Grünbereiche sowie Infrastrukturachsen und den 

öffentlichen Raum fest und gliedert dadurch das Areal in Quartiere, für die jeweils detaillierte 

Anforderungsprofile in den Fachbereichen Städtebau, Mobilität und Grünraum formuliert 

wurden.  

 

Zur Sicherstellung dieser beispielgebenden Stadtentwicklung im Sinne des Rahmenplans 

wurden neben den rechtlich bereits wirksamen Planungsinstrumenten STEK, FLÄWI und 

BBPle ergänzende Standards in den Themenbereichen Mobilität, Baukultur, Kunst, 

zukunftsfähige Energieversorgung und soziale Nachhaltigkeit erarbeitet. 

Die Festlegung der erforderlichen Regelungen mit dem Ziel, quartiersbezogene Aussagen mit 

den GrundeigentümerInnen zu vereinbaren, kann jedoch erst im Vorfeld der BBPL-Verfahren 

(quartiersbezogen) erfolgen und somit einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung und 

Steigerung der Attraktivität der Reininghausgründe leisten.  
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Zur Erreichung des Ziel-Modal Split für die MIV-LenkerInnen von 25% für die neuen 

Nutzungen in Graz-Reininghaus sind massive Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel 

des Umweltverbundes (zu Fuß, Fahrrad, ÖV) und gleichzeitige Einschränkung des Kfz-

Verkehrs erforderlich, die weit über das heute in Graz übliche Ausmaß hinausgehen. Gelingt 

die Verringerung des Weganteils der MIV-LenkerInnen nicht auf dieses angestrebte Ausmaß, 

würde die geplante Siedlungsentwicklung trotz Ausbaumaßnahmen des Straßen- und ÖV-

Netzes zu einer starken Überlastung des Straßennetzes in und um Graz-Reininghaus führen 

bzw. wäre die Siedlungsentwicklung mit der raumplanerisch gewünschten hohen Dichte 

nicht im geplanten Ausmaß realisierbar. 

 

In einer gesonderten zivilrechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Graz und den 

GrundeigentümerInnen und unabhängig von der hoheitlichen Verordnungserlassung wird 

das gemeinsame Vorgehen zur Sicherstellung der erforderlichen Planungs- und 

Umsetzungsqualitäten geregelt.  

Um jedoch bestmöglich die öffentlichen Interessen wahren zu können, ist die gemeinsame 

Bearbeitung bzw. Erledigung des 15.07.0 BBPL „Wetzelsdorfer Straße – Reininghaus Quartier 

7“ und der vertraglichen Regelungen erforderlich. 
 

Zivilrechtliche Vereinbarung 

Die Stadt Graz und die Asset One Projektentwicklungs GmbH haben am 08.11.2012 und 

28.02.2013, GZ A 8/4 – 43748/2012, eine Grundsatzvereinbarung „Asset One – Reininghaus, 

Vorsorge für Parkanlagen, Straßen und Plätze“ getroffen und erstellen dazu einen 

Kaufvertrag über Liegenschaften, eine Reallastvereinbarung sowie eine Vereinbarung über 

den Beitrag zur Errichtung von Infrastruktur betreffend die Herstellung der 

Aufschließungserfordernisse zur Verkehrsentwicklung für die äußere Erschließung des 

gesamten Projektgebiets Reininghaus. 

 

In Ergänzung dazu wird für das Quartier 7, bestehend aus zwei Bauplätzen, mit einer Fläche 

von rund 29.008 m² und unter Bezugnahme auf den Rahmenplan Graz-Reininghaus, den 3.20 

Flächenwidmungsplan und den Entwurf des 15.07.0 BBPL „Wetzelsdorfer Straße – 

Reininghaus Quartier 7“ mit den Grundeigentümerinnen die gegenständliche Vereinbarung 

zur Sicherung der definierten Maßnahmen betreffend Erschließung und Gestaltung 

getroffen. Kurz zusammengefasst handelt es sich um Inhalte wie: 
 Mobilität: Förderung & Maßnahmen der sanften Mobilität (Mobilitätsverhalten), Car-

Sharing, Radverkehr, e-mobility, ÖV, Informationssysteme, Evaluierung.  
 Parkraum: Beschränkungen der Kfz-Stellplatzanzahl, Sammelgarage, Tiefgaragenzu- 

und ausgänge. 
 Energie: Detaillierte Ausführung des im Rahmenplan festgelegten Inhaltes ist noch 

gesondert zu vereinbaren.  
 Baukultur/öffentlicher Raum/Grünraum: Architekturvielfalt; abgestimmte und 

einheitliche Gestaltung des öffentlichen Raumes. 
 Kunst: Beitrag für Kunst am Bau bzw. im privaten und halböffentlichen Raum; 

Zwischennutzungen von unbebauten Grundflächen. 
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 Soziale Nachhaltigkeit: Gemeinschaftsräume. 
 Stadtteilmanagement: Aktive Unterstützung und projektspezifische Mitfinanzierung. 

Im Detail darf auf die in der Beilage beigeschlossene und einen integrierenden Bestandteil 

des gegenständlichen Berichtes bildende Vereinbarung verwiesen werden. 

 

Die Vertragsinhalte betreffend Maßnahmen zur Mobilität stellen grundsätzlich jenen 

Standard dar, der auch für alle künftig abzuschließenden Verträge für Graz-Reininghaus zur 

Anwendung kommen soll bzw. bereits mit bestehenden Vereinbarungen (Q 4/Linse, Q 1 u. 4a 

u. Q 3-Nord) gesichert ist (Gleichbehandlungsprinzip).  

Sollten sich diese Vertragsinhalte im Zuge der weiteren Entwicklung in Graz-Reininghaus 

jedoch ändern, so entfalten die neuen Inhalte auch auf den vorliegenden Vertrag ihre 

Wirkung. Diese Vertragsbestimmung spiegelt die ständige Rechtsprechung des OGH wider, 

und zwar die Verpflichtung zur Gleichbehandlung bei gleicher Ausgangssituation.  

 
Um die Realisierung all dieser Maßnahmen sicherzustellen, wurde vertraglich die Zahlung 
einer nach Maßnahmen gestaffelten Vertragsstrafe vereinbart, wobei eine Bezahlung nicht 
von der Erfüllung aller oder einzelner Pflichten aus diesem Vertrag befreit. 
 

Regelungen über Flächeneinlösen, Herstellung und Zugänglichkeit der öffentlichen Plätze 

und Wege sowie die Einräumung von Servituten (Kanal, Fernwärme etc.) sind nicht 

Gegenstand dieser Vereinbarung und bedürfen einer gesonderten vertraglichen Regelung 

zwischen den Vertragsparteien durch die zuständige Abteilung für Immobilien. 

Ebenso bedürfen Maßnahmen betreffend die konkrete Umsetzung des geförderten Haus-

der-Zukunft-Projektes „Rahmenplan Energie“ mit der Energie Graz gesonderter vertraglicher 

Regelungen, deren Abschlüsse erst im Projektstadium möglich sind.  
 

Beauftragung externer Rechtsvertretung: 

In Entsprechung des Gemeinderatsbeschlusses vom 16. Mai 2013, GZ A 10/BD-

7174/2009/0023, wurde die Stadtbaudirektion mit der Vertragskoordination beauftragt. Zur 

tragbaren Absicherung der sich aus dem Rahmenplan ergebenden Interessen wurde mit 

Genehmigung des Präsidialamtes durch die Stadtbaudirektion ein externer Rechtsvertreter 

mit der Erstellung der zivilrechtlichen Vereinbarung beauftragt.  

Mit Beschluss vom 4. Juli 2013 (Projektgenehmigung „Verkehrserschließung Reininghaus“, 

GZ A10/8-009341/2013/0010) wurden die Mittel für die Beauftragung externer 

Rechtsvertreter für die Beratung im Zusammenhang mit den Maßnahmen im 

Mobilitätsbereich sichergestellt. 

Mit Beschluss vom 21. Mai 2015, GZ A10/BD-34699/2013-11, hat der Gemeinderat die hohe 

Komplexität im Reininghausareal erneut festgestellt und zur Vermeidung von hoheits- und 

privatrechtlichen Kollisionen und deren Folgewirkung Mittel in Höhe von rd. € 250.000 für 

die Jahre 2015 und 2016 für externe rechtliche Begleitung genehmigt.  
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Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellen der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung 

sowie der Ausschuss für Verkehr gemäß des Statutes der Landeshauptstadt Graz den 

 

A n t r a g, 

der Gemeinderat wolle beschließen: 
 

1. Der vorstehende Bericht wird genehmigt. 
2. Der beiliegenden und einen integrierenden Bestandteil des gegenständlichen Berichtes 

bildenden Vereinbarung über die Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
„Reininghaus Quartier 7 – Grundstück Nr. 665/1“ wird die Zustimmung erteilt.  

3. Die Stadtbaudirektion wird bevollmächtigt, allfällige im Zuge der weiterführenden 
Verfahrensschritte notwendige redaktionelle Änderungen mit dem Vertragspartner 
vorzunehmen. Nach Vorliegen der endgültigen Fassung wird die Stadtbaudirektion 
diese dem Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl zur rechtsgültigen Fertigung übermitteln. 

4. Die Abteilung für Verkehrsplanung wird die verkehrsrelevanten Themen dieser 
Vereinbarung im Sinne des Rahmenplanes begleiten. 

 

Die Bearbeiterin A 10/BD: 
Mag. Daniela Freitag 
elektronisch gefertigt 

 

 
Der Stadtbaudirektor: 
DI Mag. Bertram Werle 
elektronisch gefertigt 

 

 

Die Bearbeiterin A 10/8: 
DI Barbara Urban 
elektronisch gefertigt 

 
Der Abteilungsleiter A 10/8: 
DI Martin Kroißenbrunner 
elektronisch gefertigt 

 

 

Der Stadtrat: 
Mag. (FH) Mario Eustacchio 
elektronisch gefertigt 

 

 
Der Bürgermeister:  

 

Mag. Siegfried Nagl 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit ……………… Stimmen angenommen/abgelehnt/ 

unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung 

am ………………………... 

Die Schriftführerin: Der Vorsitzende: 

 

 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  
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Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit ……………… Stimmen angenommen/abgelehnt/ 
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr  

am ………………………... 

Die Schriftführerin: Der Vorsitzende: 

 

 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  

 

 

Der Antrag wurde in der heutigen   öffentlichen  nicht öffentlichen 
Gemeinderatssitzung 

 bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

 einstimmig   mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 

 
Beilage:  
Vereinbarung über die Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen „Reininghaus Quartier 7 – 
Grundstück Nr. 665/1“ abgeschlossen zwischen Stadt Graz und ENW/Ennstal. 

 

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung: 

 Vorhabenliste                                                  nein 

 BürgerInnenbeteiligung vorgesehen           nein 

 
Signiert von Freitag Daniela                                    

         

Zertifikat
CN=Freitag Daniela,O=Magistrat Graz,L=Graz,        
ST=Styria,C=AT                                     
                  

Datum/Zeit 2016-10-05T10:07:32+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification
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